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GUTACHTEN ZUM BEGEHREN1 DER STADT BREMGARTEN AN DEN LANDSCHREI¬
BER DER FREIEN ÄMTER[BEAT JAKOB I . ZURLAUBEN] BEZÜG¬
LICH VON DESSEN DORTIGEM BÜRGERRECHT

"Die Herren [ Schultheiss und Rat ] der Statt Bremgartten begehren , das
ietzmahliger H. Landtschreiber [ der Freien Aemter , Beat Jakob I . ] Zur
Lauben , an welchen das burgerrecht bemelter Statt von seinen Eiteren
[Beat  II . Zurlauben und Euphemia Honegger ] gewachsen , Jhrem Schultheis
und Raht , die burgershuldigung leiste , so er begehre burger Zue ver¬
bleiben.
Nun ist bekhandt das obbemelter Landschreiber alss ein hochoberkheit-

licher Ambtman wiirkhlich mit Eydt den 7 [ in den Freien Aemtern reg . ]



104/58

lobl . orthen [ - VIII Alte Orte ausg . BE - ] verpflichtet.
Also ist die Frag ? ob mit gerechtem titul und vernünfftigem vorwandt
Einem solchen hochoberkheitliehen Ambtman könne zuegemesen werden , das
er über sein Ambts Tragenden Eydt Einer Statt , welche seiner ober-
kheit , selbst pflichtsanhängig und Underthan ist sich mit Eydt verbin¬
de.
Antwortt . Verniinfftig kan ein solches nit Zuegesuecht , angenommen und

gestattet werden , so sich also erscheint.
1 . ° Der Eydt so ein burger der Statt bremgarten , dem schultheis und

Raht daselbst prestiert , verbindt Jhne.
Erstens das er solle und wolle Einem Schultheis undt den Rähten ge¬
horsam und gwertig sein.
Nun gebührt sich nit , dass ein hochoberkheitlicher Ambtman, alss
welcher die hoche oberkheit selbsten representiert , sich dem Jeni-
gen , so der hochen oberkheit , wie gemelt , pflichtsanhängig und Un¬
derthan ist , gehorsam und gwertig Zue sein verbinde . Jn deme durch
solche pflicht , dass hochoberkheitliche ansehen respect und autho-
ritet Einem Ambtman volkhomentlich benommen ist . Und in disem . . .

[Fall ] das oberkheitlieh officium geschwekht , hingegen wider alle
gebühr und Gottes gsatz selbsten der Underthan umb so vill über die
oberkheit erhöcht wurde.

2 . ° Einer Statt Bremgarten Nutz Zue fürderen , schaden und allem Nach-
theill vorzuekhomen.

Diser andere Eydtspuncten kan nit Salva conscientia von einer per-
son gegen Zween herren die ohngleicher existenz und beschaffenheit
seindt , angenomen werden.
Gestalten . Wan sich Streit und fähler ereügte auff seiten Einer
Statt bremgarten gegen den 7 lobl . der anstosenden Freyen Embteren
regierenden orthen / wie dan mehrmalen beschehen,
So kan ein Jeder vernünfftig ermessen , dass alssdan ein hochober-
kheitlicher Ambtman gegen eintwederen Theill sein Eydt violieren
müesse.

3 . ° Wass dan Buesswürdigess vorkhombt , solle er solches Einem schult¬
heis oder Rähten leiden.

Jst dan einem hochoberkheitliehen Ambtman nit despectierlich sich
solcher massen auff Buesswurdige Sachen achtung Zue geben , und ei¬
nem Schultheisen Zue leiden , Zue verbinden?
Ja freylich . Ess soll nit allein ein Jeder Vernünfftiger ob disem
der H. von bremgarten procedere sich höchstens bestürtzen , sonder
keineswegs gestattet werden , das ein oberkheitlicher Ambtman durch
prestierung solchen Eydts , das hochoberkheitliche ansehen und au-
thorietet hindansetz , sein gwüssen beschwere , und die ohngebühr
hierdurch in allweeg fomentiere . Maasen den hochen oberkheiten



selbsten , solches Zue hindertriben , undt auss Jhrer authoritet Einer

Statt bremgarten hierin die Noturfft Zue Undersagen obglegen ist . "

1) Auch dieses Dokument ist auf dem Hintergrund des damals permanenten Prä¬
eminenzstreites zwischen dem Landschreiber der Freien Aemter und der
Stadt Bremgarten bzw . deren Amtsträgern zu sehen , s . auch AH 104/53.
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